
Folgende Wertstoffhöfe im Landkreis  

Altötting nehmen ab 1. Juli 2003 Elektro-

geräte an: 

• Altötting, Hans-Sachs-Straße  

• Burghausen, Klausentraße 

• Burgkirchen a.d. Alz, Mozartstraße 

• Garching a.d. Alz, Walder Straße 

• Neuötting, Innstraße 

• Töging a. Inn, Weichselstraße 

 
 
Öffnungszeiten: 
 

Dienstag – Freitag:   8.30 – 12.00 Uhr 

 13.00 – 18.00 Uhr  

    

 Samstag:  8.00 – 12.30 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angenommen werden beispiels-

weise: 
 

• Fernsehgeräte und Computerbild-

schirme  

• Kühl- und Gefriergeräte 

z.B. Kühlschränke und Gefriertruhen 

• Haushaltsgroßgeräte  

z.B. Wasch- und Spülmaschinen, Wä-

schetrockner, E-Herde, Trockner,  

• Haushaltskleingeräte  

z.B. Staubsauger, Kaffeemaschinen, 

Fön, Mikrowellengeräte, 

• Informations- und Kommunikations-

technik  

z.B. Rechner, Drucker, Plotter, Tasta-

turen, Scanner, Schreibmaschinen, 

Fotokopierer, Telefaxgeräte, Telefone, 

• Unterhaltungselektronik  

z.B. Videorecorder und -Kameras, 

Camcorder, Rundfunkgeräte, Radiore-

corder, HiFi-Anlagen, Satellitenemp-

fangsanlagen, Fotoapparate. 

 

 

Landratsamt Altötting, Abfallberatung, 
Bahnhofstraße 38, 84503 Altötting 

Tel. 08671/502-323, Fax 08671/502-71-323 
Stand: Oktober 2003 

 

 

 
Elektrogeräte  

im Landkreis Altötting 
 
Die Rücknahme und Entsorgung des ge-
samten Elektronikschrotts soll künftig euro-
paweit einheitlich geregelt werden. Diese 
rechtlichen Vorgaben haben auch Auswir-
kungen auf die Entsorgungsangebote im 
Landkreis Altötting.  
 
Ab 1. Juli 2003 wird Elektronikschrott aus 
Privathaushalten an sechs Wertstoffhöfen 
im Landkreis angenommen. Die Abholung 
als Sperrmüll ist danach allerdings nicht 
mehr möglich.  
 

Der gesamte Elektronikschrott wird fachge-
recht aufbereitet. Schadstoffe werden um-
weltverträglich beseitigt, wiederverwertbare 
Materialien werden in den Stoffkreislauf 
zurück geführt.  
 

Übrigens nimmt auch der Handel zuneh-
mend alte Elektrogeräte zurück. Erkundi-
gen Sie sich auch dort nach Entsorgungs-
angeboten.  
 
 
 
 
 
 
 



Kühl- und Gefriergeräte: 

 

• Kühl- und Gefriergeräte können ab 1. Juli 2003 

ebenfalls an sechs Wertstoffhöfen im Land-

kreis Altötting angeliefert werden. Kühlschrän-

ke und Gefriertruhen werden zudem noch bis 

Jahresende 2003 im Rahmen der Sperrmüllab-

fuhr separat eingesammelt und - wie der ge-

samte Elektronikschrott - einer umweltverträg-

lichen Verwertung bzw. einer fachgerechten 

Entsorgung zugeführt. 
 
 
 
 

Nicht angenommen werden:  
 
• Grundsätzlich nicht angenommen werden 

Nachtstromspeicherheizgeräte. Diese Geräte 

enthalten teilweise noch Asbest und müssen 

wie bisher über Fachfirmen entsorgt werden. 

Adressen von Fachfirmen erhalten Sie bei den 

Stromversorgern oder bei der Abfallberatung.   

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt Altötting, Abfallberatung, 
Bahnhofstraße 38, 84503 Altötting 

Tel. 08671/502-323, Fax 08671/502-71-323 
Stand: Juni 2003 

 


